
 

SIS 0104 

Sanktionsliste (nicht abschliessend) für ordentliche Betriebs- und Nachkontrollen für die Markenprogram-
me Rindvieh von Mutterkuh Schweiz  
Die Liste ist bei Verstössen auszufüllen und zusammen mit dem Betriebskontrollformular bei beef control einzureichen. 
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Betriebsnummer: ..................................................................                    Name: ........................................................................................         Datum: ................................................ 

     

Inspektor:………………………………………………………. 

Verstösse, Beanstandungen u.a. 
Sanktions-
grundlage 
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() = Sanktion je nach Schwere des 
Verstosses 

= befristete Anerkennung, Nachkon-
trolle unter Kostenfolge 
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Haltungsbedingungen 

Gesetzliche Grundlagen insb. ÖLN - 
resp. BIO- Anforderungen nicht erfüllt 

   A 

Haltungsbedingungen/ Einrichtungen 
entsprechen nicht den Anforderungen:             

   B 

ohne Gefahr für Tiere     

mit Verletzungsgefahr für die Tiere    A 

Sauberkeit der Tiere unbefriedigend:  
Mehrere Tiere (bis ~1/4) mit leichtem bis 
mittlerem Mistrollenbehang; Einstreu / 
Entmistung zu knapp  

    

Mehrere Tiere verschmutzt / Mistrol-
lenbehang mittel bis z.T. grossflächig; 
Einstreu/Entmistung ungenügend  

   B 

Tiere mehrheitlich verschmutzt , 
Mistrollenbehang grossflächig → Ein-
streu / Entmistung mangelhaft 

   B 

Zustand der Tiere unbefriedigend ()   B 

Vernachlässigung Tierpflege (z.B. 
keine Behandlung kranker Tiere) 

   B 

Maximale Tierzahl überschritten: über 10%    B 

Weitere Tierschutz-Anforderungen nicht 
erfüllt 
 
 

() () () 
B / 
A 

Nicht alle Tiere der Kategorien A2-A9 
gemäss Produktionsreglementen gehal-
ten 

()    

Tiere der Kategorien A2-A9 angebunden     

Unerlaubte Trennung von Kuh und Kalb 
(Einzelfall = befr. anerk.; Wiederholungsfall 
/ >10% des Tierbestandes = Liefersperre)  

    

Verstösse, Beanstandungen u.a. 
Sanktions-
rundlage 
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 siehe Sanktionsreglement 
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Auslauf / Weidegang / GMF/ Fütterung 

Kein Weidegang oder Auslauf      

mehr als 20 Tage / Jahr     

Zu wenig Weidefläche bzw. zu 
wenig Verzehr auf Weide : 12 bis 
16 a / Kuh + Kalb 

   

 

weniger als 12 a / Kuh + Kalb     

Auslaufjournal unvollständig oder 
fehlend, Einhaltung Auslauf 
zweifelhaft 

   

 

GMF Futterbilanz nicht fristgerecht 
eingereicht 

   
 

GMF für Mutterkühe und Kälber 
nicht eingehalten 

   
 

Einsatz von unerlaubten Futtermit-
teln und Hilfsstoffen 

  () 
B / 
A 

Bestätigung für direktimportierte 
Futtermittel fehlt 

   
B / 
A 

Eingriffe an Tieren 

Aufzeichnungspflichtige Medika-
mente nicht dokumentiert, kein 
Behandlungsjournal vorhanden   

   

B / 
A 

Eingriffe am Tier ohne Sachkunde-
nachweis durchgeführt  

 ()  
B 

PMSG eingesetzt (Einzelfall = befr. 
anerk.; Wiederholungsfall / >10% 
des Kuhbestandes = Liefersperre) 

   

 

Weitere Abweichungen zum Pro-
duktionsreglement: 
 
 

() () () 

(B 
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A) 

 

Verstösse, Beanstandungen u.a. 
Sanktions-
rundlage 
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Sanktion QM-SF 
    A= Ausschluss 
    B=befristete Anerkennung mit 

kostenpflichtiger Nachkon-
trolle 
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Tierdaten, Meldungen, Tieridentifikation 

Unwahre Angaben über Tierda-
ten, (Einzelfall = Einzeltiersperre.; Wiederho-

lungsfall / >10% des Tierbestandes = Liefer-
sperre) 

  () 

 

Tiere ohne offizielle Identifikation, 
fehlende TVD- Meldungen:  
      11 - 20% der Tiere 

   

B 

 mehr als 20% der Tiere    B 

Kumulierung von Sanktionen und Beurteilung von 
Wiederholungsfällen / Kontrollverweigerung 

 

Nach befristeter Anerkennung 
ein neuer erstmaliger Verstoss 

 ()  
 

Nach befr. Anerk. Wiederholung 
eines sanktionierten Verstosses 

   
 

Nach Liefersperre ein neuer, 
erstmaliger Verstoss  

  () 
 

Nach Liefersperre Wiederholung 
eines sanktionierten Verstosses 

   
(B / 
A) 

Drei oder mehr Punkte, welche 
für sich alleine zu einer befriste-
ten Anerkennung führen  

   

(B / 
A) 

Drei oder mehr Punkte, welche 
für sich alleine zu einer Liefer-
sperre führen  

   

(B / 
A) 

Verweigerung der Kontrolle, 
Betrug, Täuschungsversuch, 
Gewaltanwendung 

   

 
B / A 

Gesamteindruck = D     

Wiederholung des glei-
chen/analogen Mangels inner-
halb von 4 Kampagnen  

() () () 

(B / 
A) 

 

Produzent: ……………………………………………………  
 


